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§ 76 Bgld. JagdG 2004 Bestatigung
und Angelobung der
Jagdaufseherinnen und

Jagdaufseher

Bgld. JagdG 2004 - Bgld. Jagdgesetz 2004

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2020

(1) Die Jagdausubungsberechtigten sind verpflichtet, der Bezirksverwaltungsbehdrde, in deren Bereich das Jagdgebiet
oder ein Teil davon liegt, Name, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der bestellten Jagdschutzorgane, das Gebiet, in
dem der Jagdschutzdienst ausgelbt werden soll, und die Art der Austbung des Jagdschutzdienstes (8 74 Abs. 1)
schriftlich mitzuteilen.

(2) Die Bestellung eines Jagdschutzorganes bedarf der Bestatigung der Bezirksverwaltungsbehdrde. Unbeschadet der
Voraussetzungen der 88 74und 75 ist die Bestellung von Jagdschutzorganen nur dann zu bestatigen, wenn diese
Gewahr dafur bieten, dass sie in dem Jagdgebiet, fur das sie bestellt wurden, den Jagdschutz ausreichend austben
werden. Ohne Anrechnung auf den Stand der nach§& 74 Abs. 2erforderlichen Anzahl kénnen zusatzliche
Jagdschutzorgane, hochstens jedoch die doppelte Anzahl, bestellt und bestatigt werden, auch wenn sie nicht standig
den Jagdschutz austuben kénnen.

(3) Das bestatigte Jagdschutzorgan ist von der Bezirksverwaltungsbehorde auf die gewissenhafte Erfullung seiner
Pflichten anzugeloben. Nach der Angelobung ist ihm von der Bezirksverwaltungsbehoérde ein Dienstausweis, aus dem
seine ldentitat und seine Eigenschaft als Jagdschutzorgan hervorgehen, auszustellen sowie ein Dienstabzeichen gegen
Kostenersatz auszufolgen. In dem Dienstausweis ist auch anzufuhren, fir welches Gebiet das Jagdschutzorgan bestellt
wurde und dass es berechtigt ist, das Dienstabzeichen zu tragen.

(4) Das Dienstabzeichen hat das Landeswappen und einen Hinweis auf die Eigenschaft der Tragerin oder des Tragers
zu enthalten. Die Landesregierung hat die ndheren Bestimmungen tber den Dienstausweis, das Dienstabzeichen und
die Angelobungsformel durch Verordnung zu erlassen.

(5) Die bestatigten und angelobten Jagdschutzorgane sind verpflichtet, bei Austubung ihres Dienstes das
Dienstabzeichen sichtbar zu tragen und ihren Dienstausweis mit sich zu fuhren. Der Dienstausweis ist auf Verlangen -
bei Gefahr im Verzug erst nach deren Beseitigung - vorzuweisen.

(6) Die Bezirksverwaltungsbehorde hat fur alle von ihr bestatigten und angelobten Jagdschutzorgane einen Vormerk zu
fiihren. Die Jagdausiibungsberechtigten sind verpflichtet, jede Anderung im Stand ihrer Jagdschutzorgane der
zustandigen Bezirksverwaltungsbehoérde unverziglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

(7) Jagdschutzorgane mussen wahrend des gesamten Jagdjahres im Besitze einer Jagdkarte sein.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdg_2004/paragraf/74
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdg_2004/paragraf/74
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdg_2004/paragraf/74

In Kraft seit 01.02.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 76 Bgld. JagdG 2004 Bestätigung und Angelobung der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher
	Bgld. JagdG 2004 - Bgld. Jagdgesetz 2004


